
der Abgeordneten Schnedlitz 

und weiterer Abgeordneter 

Antrag 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die XXVII. Gesetzgebungsperiode des 
Nationalrates 

vorzeitig beendet wird . 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem die XXVII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates 
vorzeitig beendet wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

Der Nationalrat wird gemäß Art. 29 Abs. 2 B-VG vor Ablauf der XXVII. 
Gesetzgebungsperiode aufgelöst. 

Artikel II 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 

Begründung: 

Gern. Art. 29 Abs. 2 8-VG hat der Nationalrat das Recht, vor Ablauf der 
Gesetzgebungsperiode durch einfaches Gesetz seine Auflösung zu beschließen. Von 
dieser Möglichkeit soll nunmehr Gebrauch gemacht werden. Die vorgezogene 
Neuwahl soll zum nächstmöglichen Termin stattfinden. 

( l AUJ CJ'-t ) 
In formeller Hinsicht wird vorgeschlagen, diesen Antrag unter Verzicht auf eine erste Lesung dem 

Verfassungsausschuss zuzuweisen. 
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